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Sechsundzwanzigste Verordnung
über die Neufestsetzung der Leistungen nach Teil II des Gesetzes über die Anerkennung und 

Versorgung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (26. VO-PrVG)
Vom 25. August 2014

Auf Grund des Artikels II des Zehnten Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch 
oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus vom 23. Juli 1974 
(GVBl. S. 1650) verordnet im Einvernehmen mit der Senatsverwal-
tung für Finanzen die Senatsverwaltung für Inneres und Sport:

§ 1
Die Leistungen nach Teil II des Gesetzes über die Anerkennung und 

Versorgung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten des Natio-
nalsozialismus in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Januar 
1991  (GVBl. S. 38), das zuletzt durch Verordnung vom 22. Juli 2011 
(GVBl. S. 417) geändert worden ist, werden wie folgt festgesetzt:
1. Die Beträge in § 13 Absatz 1 des Gesetzes werden erhöht

  von  317,45 Euro auf  333,61 Euro
  von  726,61 Euro auf  763,59 Euro
  von  858,85 Euro auf  902,57 Euro.

2. Die Beträge in § 14 Absatz 2 des Gesetzes werden erhöht
  von  262,89 Euro auf  276,27 Euro
  von  523,05 Euro auf  549,67 Euro.

3. Die Beträge in § 17 des Gesetzes werden erhöht

a) in Absatz 1

  von  793,56 Euro auf  833,95 Euro

  von  397,34 Euro auf  417,56 Euro

b) in Absatz 2

  von  197,17 Euro auf  207,21 Euro

  von    99,68 Euro auf  104,75 Euro.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in Kraft, 
soweit im folgenden Satz nichts Abweichendes bestimmt ist. § 1 Num-
mer 2 und 3 Buchstabe b tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2014 in Kraft.

Berlin, den 25. August 2014

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Frank H e n k e l

Auf Grund des § 1 Absatz 2 Satz 2 des Bezirksverwaltungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. November 2011 
(GVBl. S. 692) verordnet mit Zustimmung der Bezirke Friedrichs-
hain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg der Senat:

§ 1
Die Grenze des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg gegen den Be-

zirk Tempelhof-Schöneberg wird im Bereich Columbiadamm/Zülli-
chauer Straße/Lilienthalstraße wie folgt geändert:
1. Das Flurstück 945 der Gemarkung Kreuzberg, Flur 4 mit einer 

Größe von 8.037 m² wird dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg 
zugeordnet.

2. Die Flurstücke 87, 88, 91, 92, 93, 94 und 95 der Gemarkung 
Tempelhof, Flur 10 mit den Flächen 31 m², 2.014 m², 5.556 m², 
29.081 m², 16.270 m², 24.265 m² und 3.512 m² werden dem Be-
zirk Friedrichshain-Kreuzberg zugeordnet.

§ 2
Die Vermessungsämter der von den Grenzänderungen betroffenen 

Bezirke haben die in § 1 bezeichneten Grenzen kartenmäßig darge-
stellt. Diese Karte ist Bestandteil dieser Verordnung. Sie ist beim 
Landesarchiv zur kostenfreien Einsicht für jedermann niedergelegt.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 12. August 2014

Der Senat von Berlin 

Klaus W o w e r e i t
Regierender Bürgermeister

Frank H e n k e l
Senator für Inneres und Sport

Zwölfte Verordnung
zur Änderung der Bezirksgrenzen

Vom 12. August 2014
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Neunte Verordnung
zur Änderung der Erholungsurlaubsverordnung

Vom 26. August 2014

Auf Grund des § 80 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes vom 19. 
März 2009 (GVBl. S. 70), das zuletzt durch Artikel II des Gesetzes 
vom 5. November 2012 (GVBl. S. 354) geändert worden ist, in Ver-
bindung mit § 10 des Berliner Richtergesetzes vom 9. Juni 2011 
(GVBl. S. 238), verordnet der Senat:

Artikel I 
Änderung der Erholungsurlaubsverordnung

Die Erholungsurlaubsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. April 1988 (GVBl. S. 846), die zuletzt durch Arti-
kel I der Verordnung vom 24. Mai 2011 (GVBl. S. 235) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 3 wird aufgehoben.
2. § 4 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Der Urlaub beträgt für Beamte, deren regelmäßige wöchentli-
che Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche verteilt ist, 
für jedes Urlaubsjahr 30 Arbeitstage.“

3. § 9 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der Urlaub soll grundsätzlich im Urlaubsjahr abge-
wickelt werden. Urlaub, der nicht innerhalb von zwölf Mo-
naten nach dem Ende des Urlaubsjahres genommen worden 
ist, verfällt. Ein wegen vorübergehender Dienstunfähigkeit 
nicht rechtzeitig angetretener Urlaub verfällt fünfzehn Mo-
nate nach dem Ende des Urlaubsjahres. Davon unabhängig 
kann die Dienstbehörde in besonderen Fällen Ausnahmen 
zulassen; in diesen Fällen verfällt der Urlaub achtzehn Mo-
nate nach dem Ende des Urlaubsjahres.“

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

Artikel II 
Übergangsregelung

(1) Für die Urlaubsjahre 2011 und 2012 beträgt der Urlaubsan-
spruch nach § 4 Absatz 1 Satz 1 jeweils 30 Arbeitstage. Abweichend 
von § 9 Absatz 1 und 2 verfällt Resturlaub, der sich aus der Erhö-
hung des Urlaubsanspruchs nach Satz 1 für die Urlaubsjahre 2011 
und 2012 ergibt, wenn er nicht bis zum Ablauf des Urlaubsjahres 
2014 abgewickelt worden ist.

(2) Ansprüche auf Mindesterholungsurlaub, der am Tag vor dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung nach § 9 Absatz 3 der Erholungs-
urlaubsverordnung zustand, verfallen, wenn sie nicht bis zum Ab-
lauf des Urlaubsjahres 2014 abgewickelt worden sind.

Artikel III 
Inkrafttreten

(1) Die Regelungen treten vorbehaltlich des Artikel I Nummern 1 
und 2 am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für Berlin in Kraft.

(2) Die Regelungen des Artikel I Nummern 1 und 2 treten mit 
Wirkung vom 15. Juli 2013 in Kraft.

Berlin, den 26. August 2014

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t 
Regierender Bürgermeister

Frank H e n k e l
Senator für Inneres und Sport 

Vierte Verordnung
zur Änderung arbeitszeitrechtlicher und urlaubsrechtlicher Vorschriften

Vom 26. August 2014

Auf Grund des § 52 Absatz 1, des § 80 Absatz 1 und des § 80 Ab-
satz 2 des Landesbeamtengesetzes vom 19. März 2009 (GVBl. 
S. 70) in Verbindung mit § 10 des Berliner Richtergesetzes verord-
net der Senat:

Artikel I 
Änderung der Arbeitszeitverordnung

Die Arbeitszeitverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16. Februar 2005 (GVBl. S. 114), die zuletzt durch Verordnung 
vom 6. Juli 2010 (GVBl. S. 403) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 3 wird aufgehoben.
b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

„(4) Ab dem Schuljahr, das auf die Vollendung der nach-
folgend genannten Lebensjahre folgt, werden Lehrkräften 

aus Altersgründen wöchentlich Ermäßigungsstunden ge-
währt. Diese belaufen sich bei einer Unterrichtsverpflich-
tung (Zahl der tatsächlich zu erteilenden Unterrichtsstunden 
zuzüglich etwaiger Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden 
gemäß der für das Schulwesen erlassenen Verwaltungsvor-
schriften für die Zumessung von Lehrkräften an öffentlichen 
Berliner Schulen in der jeweils geltenden Fassung)
1. von mindestens zwei Drittel der regelmäßigen Pflicht-

stundenzahl
a) ab dem 58. Lebensjahr auf eine Pflichtstunde und 
b) ab dem 61. Lebensjahr auf eine weitere Pflicht-

stunde (insgesamt zwei Pflichtstunden),
2. von weniger als zwei Drittel aber mindestens der Hälfte 

der regelmäßigen Pflichtstundenzahl ab dem 60. Le-
bensjahr auf eine Pflichtstunde.
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Anderweitig bestehende Ansprüche auf Altersermäßigung 
werden auf diese Altersermäßigung angerechnet.“

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.
2. § 2a wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
b) Der bisherige Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„Lehrer werden an zwei Unterrichtstagen pro Schuljahr 
unter Fortzahlung der  Besoldung vom Dienst freigestellt. 
Vom Schuljahr 2014/2015 an wird der Tag nach Christi 
Himmelfahrt als einer der unterrichtsfreien Tage festgelegt. 
Mit dieser Festlegung ist der jeweilige Anspruch abgegol-
ten. Das Vorziehen oder Nachholen der festgelegten Frei-
stellungstage ist nicht zulässig. Seit dem Schuljahr 
2005/2006 kann der zweite unterrichtsfreie Tag von jedem 
Lehrer individuell in Anspruch genommen werden. Ist die 
Inanspruchnahme des individuell festgelegten Tages aus 
dienstlichen Gründen nicht möglich, kann diese längstens 
bis zum Ende des auf das laufende Schuljahr folgenden 
Schulhalbjahres nachgeholt werden. Die Festlegung der 
freien Unterrichtstage für die Lehrer an den Studienkollegs 
für ausländische Studierende erfolgt abweichend von den 
Sätzen 2, 5 und 6 durch die jeweilige Dienstbehörde.“

c) Absatz 2 wird aufgehoben.
3. Nach § 2a wird folgender § 2b eingefügt:

„§ 2b 
Ausgleich des vorhandenen Arbeitszeitkontos

Das nach § 2a Absatz 2 in der bis zum Inkrafttreten der Vier-
ten Verordnung zur Änderung arbeitszeitrechtlicher und urlaubs-
rechtlicher Vorschriften vom 26. August 2014 (GVBl. S. 323) 
individuell erworbene Arbeitszeitguthaben soll jeweils wie folgt 
abgebaut werden:
1. durch tageweise Freistellung unmittelbar vor der Beendi-

gung des Beamtenverhältnisses als Landesbeamter nach § 2 
Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes oder einer Versetzung 
zu einem anderen Dienstherrn oder  

2. durch stundenweise Freistellung  vor der Beendigung des 
Beamtenverhältnisses als Landesbeamter nach § 2 Absatz 1 
des Landesbeamtengesetzes. Dazu können Lehrkräfte, die 
das 58. Lebensjahr vollendet haben, vom darauf folgenden 
Schuljahr an bis zu drei Freistellungsstunden pro Woche in 
Anspruch nehmen. Soweit entsprechendes Zeitguthaben 
vorhanden ist, können Lehrkräfte, die das 63. Lebensjahr 
vollendet haben, auch mehr als drei Freistellungsstunden 
pro Woche in Anspruch nehmen. Das Zeitguthaben verrin-
gert sich pro in Anspruch genommener Freistellungsstunde 
pro Schuljahr um acht Tage. Nicht in Anspruch genomme-

nes Zeitguthaben wird unmittelbar vor der Beendigung des 
Beamtenverhältnisses nach § 2 Absatz 1 des Landesbeam-
tengesetzes oder der Versetzung zu einem anderen Dienst-
herrn durch tageweise Freistellung abgebaut. Für Schwer-
behinderte gilt diese Regelung abweichend bereits vom 
vollendeten 55. Lebensjahr an.

Ist ein Abbau des Arbeitszeitkontos nach Satz 1 Nummer 1 und 2 
möglich, kann die Lehrkraft auf Antrag bestimmen, ob der Ab-
bau nach Satz 1 Nummer 1 oder Satz 1 Nummer 2 erfolgt. Ist ein 
Abbau durch Freistellung nicht möglich, erfolgt eine finanzielle 
Abgeltung nach besonderer gesetzlicher Regelung.“

4. § 4a wird aufgehoben.

Artikel II 
Änderung der Erholungsurlaubsverordnung

§ 7 Satz 3 der Erholungsurlaubsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. April 1988 (GVBl. S. 846), die zuletzt 
durch Artikel I der Verordnung vom 24. Mai 2011 (GVBl. S. 235) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„Die Lehrer sind jedoch an den letzten drei Arbeitstagen vor Ende 
der Sommerferien zur Dienstleistung in der Schule verpflichtet; fällt 
der letzte Arbeitstag auf einen Sonnabend, besteht die Anwesen-
heitspflicht für Mittwoch, Donnerstag und Freitag.“

Artikel III 
Änderung der Sonderurlaubsverordnung

§ 9 Absatz 1 der Sonderurlaubsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Januar 1971 (GVBl. S. 245), die zuletzt durch 
Artikel III der Verordnung vom 13. April 1999 (GVBl. S. 146) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Nummer 2 wird gestrichen.
2. Die Nummer 3 wird die Nummer 2.

Artikel IV 
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am 
Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Ber-
lin in Kraft.

(2) Artikel I tritt mit Wirkung vom 1. August 2014 in Kraft.
(3) Artikel II tritt am 1. August 2015 in Kraft.

Berlin, den 26. August 2014

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t
Regierender Bürgermeister

Frank H e n k e l
Senator für Inneres und Sport 
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Erhaltungsverordnung 
gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 

für das Gebiet „Bautzener Straße“ im Bezirk Tempelhof-Schöneberg von Berlin, 
Ortsteil Schöneberg
Vom 26. August 2014

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen und 
nicht auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. 
Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin unterrichtet die 
Bedarfsträger dieser Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsich-
tigt ein Bedarfsträger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne 
von § 2 dieser Verordnung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AGBauGB enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 3 innerhalb von zwei Jahren seit Verkündung 
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Tempelhof-Schöne-
berg von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 
1 bis 3 genannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 
BauGB und gemäß § 32 Absatz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 26. August 2014

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

Angelika S c h ö t t l e r
Bezirksbürgermeisterin

Dr. Sibyll K l o t z
Bezirksstadträtin

Auf Grund von § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 
2014 (BGBl. I S. 954), in Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte mit einer 
durchbrochenen Linie eingegrenzte Gebiet. Es wird begrenzt durch 
Goeben-, Yorck-, Bautzener-, Monumentenstraße, durch die östliche 
Grenze des St. Matthäus-Kirchhofs, Großgörschenstraße und Pots-
damer Straße. Die Innenkante dieser Linie bildet die Gebietsgrenze. 
Die Karte ist Bestandteil der Verordnung.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-
dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städte-
baulichen Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die 
Erhaltung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar 
ist. Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen 
Anlage der Herstellung eines zeitgemäßen Ausstattungszustandes 
einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bau-
ordnungsrechtlichen Mindestanforderung dient, sowie wenn die Än-
derung einer baulichen Anlage der Anpassung an die baulichen und 
anlagetechnischen Mindestanforderungen der Energieeinsparver-
ordnung dient.

§ 3  
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Tem-
pelhof-Schöneberg von Berlin.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereichs des Er-
haltungsgebietes „Bautzener Straße“ gemäß § 1 dieser Verordnung 
ohne die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforderliche Genehmi-
gung rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Nummer 
4 BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 2 BauGB 
mit einer Geldbuße belegt werden.

Anlage: Karte mit Geltungsbereich
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Anlage

Geltungsbereich der geplanten sozialen Erhaltungsverordnung:
Bautzener Straße
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Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 

für das Gebiet „Barbarossaplatz/Bayerischer Platz“ 
im Bezirk Tempelhof-Schöneberg von Berlin, Ortsteil Schöneberg

Vom 26. August 2014

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen und 
nicht auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. 
Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin unterrichtet die 
Bedarfsträger dieser Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsich-
tigt ein Bedarfsträger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne 
von § 2 dieser Verordnung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AGBauGB enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 3 innerhalb von zwei Jahren seit Verkündung 
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Tempelhof-Schöne-
berg von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 
1 bis 3 genannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 
BauGB und gemäß § 32 Absatz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 26. August 2014

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

Angelika S c h ö t t l e r
Bezirksbürgermeisterin

Dr. Sibyll K l o t z
Bezirksstadträtin

Auf Grund von § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 
2014 (BGBl. I S. 954), in Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte mit einer 
durchbrochenen Linie eingegrenzte Gebiet. Es wird begrenzt durch 
Hohenstaufen-, Pallas-, Elßholz-, Grunewald- und Bamberger Stra-
ße. Die Innenkante dieser Linie bildet die Gebietsgrenze. Die Karte 
ist Bestandteil der Verordnung.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-
dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städte-
baulichen Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die 
Erhaltung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar 
ist. Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen 
Anlage der Herstellung eines zeitgemäßen Ausstattungszustandes 
einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bau-
ordnungsrechtlichen Mindestanforderung dient, sowie wenn die Än-
derung einer baulichen Anlage der Anpassung an die baulichen und 
anlagetechnischen Mindestanforderungen der Energieeinsparver-
ordnung dient.

§ 3  
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Tem-
pelhof-Schöneberg von Berlin.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereichs des Er-
haltungsgebietes „Barbarossaplatz/Bayerischer Platz“ gemäß § 1 
dieser Verordnung ohne die dafür nach § 2 dieser Verordnung er-
forderliche Genehmigung rückbaut oder ändert, handelt gemäß 
§ 213 Absatz 1 Nummer 4 BauGB ordnungswidrig und kann gemäß 
§ 213 Absatz 2 BauGB mit einer Geldbuße belegt werden.

Anlage: Karte mit Geltungsbereich
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Anlage

Geltungsbereich der geplanten sozialen Erhaltungsverordnung:
Barbarossaplatz/Bayerischer Platz
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Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 

für das Gebiet „Kaiser-Wilhelm-Platz“ 
im Bezirk Tempelhof-Schöneberg von Berlin, Ortsteil Schöneberg

Vom 26. August 2014

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen und 
nicht auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. 
Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin unterrichtet die 
Bedarfsträger dieser Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsich-
tigt ein Bedarfsträger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne 
von § 2 dieser Verordnung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AGBauGB enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 3 innerhalb von zwei Jahren seit Verkündung 
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Tempelhof-Schöne-
berg von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 
1 bis 3 genannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 
BauGB und gemäß § 32 Absatz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 26. August 2014

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

Angelika S c h ö t t l e r
Bezirksbürgermeisterin

Dr. Sibyll K l o t z
Bezirksstadträtin

Auf Grund von § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 
2014 (BGBl. I S. 954), in Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte mit einer 
durchbrochenen Linie eingegrenzte Gebiet. Es wird begrenzt durch 
Großgörschenstraße, Wannseebahngraben, Kolonnenstraße, Kaiser-
Wilhelm-Platz und Hauptstraße. Die Innenkante dieser Linie bildet 
die Gebietsgrenze. Die Karte ist Bestandteil der Verordnung.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-
dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städte-
baulichen Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die 
Erhaltung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar 
ist. Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen 
Anlage der Herstellung eines zeitgemäßen Ausstattungszustandes 
einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bau-
ordnungsrechtlichen Mindestanforderung dient, sowie wenn die Än-
derung einer baulichen Anlage der Anpassung an die baulichen und 
anlagetechnischen Mindestanforderungen der Energieeinsparver-
ordnung dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Tem-
pelhof-Schöneberg von Berlin.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereichs des Er-
haltungsgebietes „Kaiser Wilhelm-Platz“ gemäß § 1 dieser Verord-
nung ohne die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforderliche Ge-
nehmigung rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 
Nummer 4 BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 2 
BauGB mit einer Geldbuße belegt werden.

Anlage: Karte mit Geltungsbereich
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Anlage

Geltungsbereich der geplanten sozialen Erhaltungsverordnung:
Kaiser-Wilhelm-Platz
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Bekanntmachung
einer Entscheidung des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg

Aus dem Urteil des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg 
vom 4. September 2013 – L 36 AS 1987/13 NK –, rechtskräftig 
durch Urteil des Bundessozialgerichts vom 4. Juni 2014 – B 14 AS 
53/13 R – wird folgende Entscheidungsformel veröffentlicht:

Die Verordnung zur Bestimmung der Höhe der angemessenen 
Auswendungen für Unterkunft und Heizung nach dem Zweiten und 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Wohnaufwendungenverordnung 
– WAV) vom 3. April 2012 (GVBl. S. 99) ist unwirksam; diese Fest-
stellung wird in diesem Verfahren für den Zeitraum vom 1. Mai 
2012 bis zum 31. Juli 2013 getroffen.

Die vorstehende Entscheidungsformel ist gemäß § 55a Absatz 5 
Satz 2 des Sozialgerichtsgesetzes allgemein verbindlich.

Berlin, den 25. August 2014

Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales
Mario C z a j a
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